
Fachübergreifende Modulprüfung 
Europäische und internationale Grundlagen des Rechts 20. November 2012 
 
 
Name Vorname Matrikelnummer  
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkte:        1.      / 8         2.      / 6         3.      / 6         4.      / 10      =           / 30 
 
1.a) Was versteht man unter Souveränität? (3 Punkte) 
 
 
„Nach innen“:          ▪ Autonomie 
                               ▪ Höchste Befehlsgewalt des Staates über Personen und  
                                 Sachen auf seinem Territorium 
                               ▪ Bestimmung des inneren politischen, wirtschaftlichen und  
                                 sozialen Systems 

▪ Verbot der „Einmischung in innere Angelegenheiten“ 
 

 
   = „Interventionsverbot“  

 
„Nach außen“         ▪ Unabhängigkeit und Gleichheit der Staaten 
                               ▪ Kein Staat unterliegt der Autorität eines anderen 
                               ▪ Prinzip des „One State, one Vote“, z.B. in UN-GV  
 
 
 
b) Was ist der Unterschied zwischen „absoluter“ und „relativer“ 
Souveränität? (2 Punkte) 
 
 
 „Absolute“:             ▪ Völkerrecht ist „äußeres Staatsrecht“ 

          ▪ Staaten binden sich „freiwillig“ selbst, politische   
              Entscheidung 

                               ▪ Können sich jederzeit wieder einseitig davon lösen  
 
 „Relative“:              ▪ Völkerrecht bindet die Staaten 
                               ▪ Alle Staaten sind dem Völkerrecht untergeordnet 
                               ▪ Staaten sind gleichzeitig die Erzeuger und Adressaten des  
                                  verbindlichen Völkerrechts 

Teil: Einführung in die internationalen Grundlagen des Rechts:  

Einführung in das Völkerrecht 

http://intlaw.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/int_beziehungen/lehre/aushang/ss_2007/Einfuehrung.pdf
http://intlaw.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/int_beziehungen/lehre/aushang/ss_2007/Einfuehrung.pdf
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c) Inwiefern kam es in jüngerer Zeit zu einer Änderung des 
Souveränitätsverständnisses zugunsten des Individuums? (3 Punkte) 
 
 
■             Souveränität des Staates früher „Selbstzweck“, zur Friedenssicherung 
notwendig und lange für ausreichend befunden 
 
■             Zunehmende Verankerung der Menschenrechte im Völkerrecht, auch  
gegenüber Heimatstaat 
 
■             Stärkung der individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit für 
schwere Menschenrechtsverstöße 
 
■             Neues Souveränitätsverständnis betont die Verpflichtung des Staates,  
für die Sicherheit und das Wohlergehen seiner Bevölkerung zu sorgen 
 
■             Diese kann auch auf die internationale Staatengemeinschaft  
übergehen, wenn der Staat dieser Verpflichtung nicht nachkommen  
kann oder will  „Responsibility to protect“ (R2P) Bespiel: UN SR Res 
1973(2011) gegen Libyen 
 

Siehe auch Skriptum S. 5-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( … / 8 Punkte) 
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2. Welcher Staat darf für Mehrfachstaatsangehörige diplomatisches 
Schutzrecht ausüben? (6 Punkte)  

 

Lösungsskizze: 

 

Die Ausübung des diplomatischen Schutzrechts setzt voraus, dass die 

Betroffenen sowohl im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses als auch im 

Zeitpunkt der Ausübung des Schutzrechtes dessen Staatszugehörigkeit 

besessen haben und besitzen (continuity of claims). (2 Punkte)  

 

Konflikte, die sich aus Mehrfachstaatsangehörigkeit ergeben, sind nach dem 

Grundsatz der stärkeren Nahebeziehung (effektive Staatsangehörigkeit, 

genuine link) zu lösen, dh jener Staat, zu dem die stärkste Nahebeziehung 

besteht, darf für die betreffende Person das diplomatische Schutzrecht 

ausüben (2 Punkte).  

 

Strittig ist, ob das diplomatische Schutzrecht auch gegen einen (weiteren) 

Heimatstaat ausgeübt werden darf (2 Punkte).  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( … / 6 Punkte) 
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3. a) In welchen Dokumenten ist das völkerrechtliche Vertragsrecht 
geregelt? (ganzer Name) (2 Punkte) 
 

Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge 1969 
 
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten und 
internationalen Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen 
1986 
 
Wiener Konvention über die Staatennachfolge in Verträge 1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Welche dieser Regelungen sind auf Verträge mit Österreich nicht 
anwendbar? (1 Punkt) 
 
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge zwischen Staaten und 
internationalen Organisationen oder zwischen internationalen Organisationen 
1986 (nicht in Kraft) 
 
Wiener Konvention über die Staatennachfolge in Verträge 1978 (Österreich nicht 
Partei)  
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c) Welche Vertragsauslegungsregeln sind auf einen bilateralen 
Investitionsschutzvertrag zwischen Iran und Österreich anwendbar? 
 
Österreich ist der WVK I 1979 beigetreten; Iran hat die WVK I am 23. Mai 
1969 unterzeichnet. Der bilaterale Investitionsschutzvertrag ist am 11. Juli 
2004 in Kraft getreten. (2 Punkte) 
 
 
Iran nicht Partei der WVK; daher Völkergewohnheitsrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Welche rechtlichen Regelungen sind auf mündliche Verträge 
anzuwenden? (1 Punkt) 

 
WVK I nur für schriftliche Verträge. Es ist auf das Völkergewohnheitsrecht in 
jenen Fällen zurückzugreifen, in denen keiner der Verträge anwendbar ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( … / 6 Punkte) 
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4. Zwischen den Staaten Anukanien und Tuletien kommt es zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen. Im UN-Sicherheitsrat wird debattiert, 
wie die internationale Staatengemeinschaft vorzugehen hat. Nach einer 
hitzigen Diskussion stimmen schlussendlich 10 Mitglieder der Entsendung 
friedenserhaltender Truppen zu. Ein ständiges Mitglied enthält sich der 
Stimme, während vier weitere (nicht ständige) Mitglieder sich gegen die 
Durchführung einer solchen friedenserhaltenden Maßnahme aussprechen. 
Solche Missionen wären nämlich nicht durch die Satzung gedeckt.  
 

a) Darf der Sicherheitsrat die Entsendung friedenserhaltender 

Maßnahmen beschließen? Begründen Sie! (4 Punkte) 

 

 

Die SVN sieht eine solche Kompetenz des SR nicht ausdrücklich vor  

(1 Punkt); Gemäß der „implied powers“ –Lehre (1 Punkt) darf  der SR 

auch Handlungen setzen, die notwendig sind, um Ziel & Zweck der VN (in 

effektiver Weise) erfüllen zu können. (1 Punkt)  

 

Da friedenserhaltende Maßnahmen dem Ziel und Zweck der VN, nämlich 

der Wahrung von Frieden und Sicherheit, dienen, ist eine solche Befugnis 

des SR zu bejahen. (1 Punkt) 
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b) Welche Voraussetzungen müssen für die Durchführung 

friedenserhaltender Maßnahmen gegeben sein? (3 Punkte) 

 

-     Friedens- oder Waffenstillstandsabkommen  

- Mandat des SR  

- Zustimmung aller Konfliktparteien  

- Einverständnis der zur Teilnahme aufgerufenen Staaten (= 

freiwillige Mitwirkung an solchen Missionen).  

 
(3 Punkte bei Nennung aller 4 Voraussetzungen, 2 Punkte bei 
Nennung von 3 Voraussetzungen, 1 Punkt bei Nennung von 2 
Voraussetzungen) 
 
 

 

 

 

 

c) Ist die Resolution des Sicherheitsrates gültig zustande gekommen? 

Führen Sie aus! (3 Punkte) 

 

Ja: Für die Beschlussfassung im SR der VN ist eine Mehrheit von neun 

der 15 Mitglieder erforderlich. Im vorliegenden Fall ist die notwendige 

Mehrheit somit gegeben. (1 Punkt) 

 

Die 4 Gegenstimmen der nichtständigen Mitglieder verhindern das 

Zustandekommen des Beschlusses nicht, da nur die fünf ständigen 

Mitglieder ein Vetorecht besitzen. (1 Punkt) 

 

Die Stimmenthaltung des ständigen Mitglieds ist nicht als Ausübung des 

Vetorechts zu werten. (1 Punkt) 

 

 

 

 

´ 

 

 

 ( … / 10 Punkte)  


